
DRG Beispiele 2009 
 
Die Zuordnung zu einer DRG ist immer abhängig von z.B. Verweildauer, Alter, Haupt- und 
Nebendiagnosen. Bei Unterschreitung der unteren Grenzweildauer findet ein Abschlag auf die 
DRG statt. Es gibt auch DRGs die nur für einen Tag kalkuliert sind. 
1-Tagesfall-DRGs (Entlassung am Aufnahmetag oder Folgetag) 
Anbei eine Auflistung einiger Beispiele, kalkuliert für einen Tag, daneben die Gesamt-DRG, 
hier gebe ich Dir noch die kalkulierte mittlere Verweildauer an.  
CC = Komplikationen und Komorbiditäten 
(z.B. Niereninsuffizienz, dek. Herzinsuff, Elektrolytstörung, Paresen, Demenz etc.) 
 
 
 1 Tag (€) DRG Gesamterlös (€) Mittl. VWD 
Herzinsuffizienz ohne 
CC    

770 2.230 9 

Herzinsuffizienz mit CC   881 3.373 12,9 
Hypertonie ohne CC 431 1.328 5,4 
Hypertonie mit CC 852 2.450 9 
Synkope 452 1.423 5,2 
Bauchschmerz mit CC 471 1.548 5,3 
Bauchschmerz ohne CC 431 841 2,8 
Lumbago 484   
KHK, stabile AP ohne 
CC 

455 1.254 3,4 

Instabile AP ohne CC 492 1.293 4,1 
Gastritis, Divertikulose 
mit CC mit ÖGD und 
KOL 

502 1.386 4,5 

Gastritis, Divertikulose 
ohne CC mit ÖGD und 
KOL 

476 1.193 4,1 

Hämorrh. Gastritis, 
Ulcusblutung mit ÖGD 
und CC  

1.219 3.633 11 

 
Alternativ gibt es noch die vorstationäre Behandlung im KH, z.B. Pat kommt nachts mit 
Brustschmerzen, es erfolgt ein Infarktausschluß etc,  Pat. verweigert aber stat. Aufnahme, 
hierfür gibt es abteilungsbezogene Tarife, z.B. Innere 147€. Kann nur berechnet werden, 
wenn nicht in den nächsten Tagen doch eine stationäre Behandlung folgt. 
Großgeräteleistungen können daneben gesondert berechnet werden. (CT, MRT) 
 
Allerdings ist zu bemerken, dass von den Kostenträgern vorstationäre Pauschalen nur sehr 
ungern vergüten. Es wird häufig allen Ernstes ein SAB-Ausschluß mittels CT nachts um drei 
als ambulanter Notfall zu Tarif von 27€ gefordert. 
Auch werden DRG Fälle in immer höherem Maße geprüft, häufig müssen dann 1-Tages-
DRGs in vorstationäre Fälle umgewandelt werden. 
Die KH freuen sich ja immer über steigende Fallzahlen, man darf jedoch nicht vergessen, dass 
Mehrerlöse zu 65% an die Kassen zurückerstattet werden müssen.   


